
Aufnahme in den Verein ASV Wesel e.V.(www.asvwesel.com)Wir freuen uns über Ihr Interesse für unseren Angelverein und wünschen uns, Sie hoffentlichbald als Vereinsmitglied begrüßen zu dürfen.Hierzu müssen Sie die beigelegten Papiere sorgfältig und leserlich ausfüllen.Dabei  handelt  es  sich  zum Einen  um eine  Einverständniserklärung,  dass  Sie  uns  alsVerein  erlauben,  Fotos  von  Ihnen  bzw.  auf  denen  Sie  zu  erkennen  sind,  z.B.  beiFischbesatzmaßnahmen, zu veröffentlichen.Des  Weiteren  müssen  Sie  uns  das  Formular  zum  SEPA-Lastschrifteinzugsverfahrenausfüllen  und  unterschreiben.  In  Ihrem  Beitrittsjahr überweisen  Sie  uns  den  fälligenGeldbetrag auf unser unten angegebenes Konto (z.B. Aufnahmekondition bei einer passivenMitgliedschaft: 100 € + 40 € zusätzlich Schlüssel 25 € = 165 €, danach erhalten Sie IhreUnterlagen),  im  Folgejahr  wird  der  fällige  Beitrag  automatisch  Anfang  Februar  von  unseingezogen. Die Vereinsunterlagen (Verbandsmarke etc.) erhalten Sie bereits im Dezemberdes Vorjahres. Danach füllen Sie bitte den Aufnahmeantrag aus.Ausgefülltem Aufnahmeantrag, der SEPA-Bescheinigung und der “Einverständniserklärungfür Fotos“ fügen Sie bitte  ZWEI Passfotos bei (eines für den Verein, das andere für denSportfischer-Pass).  Zusätzlich  benötigen  wir  noch  eine  Kopie  Ihres  gültigenFischereischeines. Das Alles  schicken Sie bitte zu der  Privatadresse des Kassenwartes:Michael Kubik, Büssinghook 34, 46395 Bocholt.Aufnahmekonditionen Aufnahmegebühr JahresbeitragRentner 46 € 65 € (Nachweis nötig)Frauen 46 € 45 €Jugendlich mit Angelschein 46 € 40 € (vor Vollendung 18. Lebensjahr)Jugendlich ohne Angelschein 18 € 28 € (wie vor)Passive Mitgliedschaft 100 € 40 €Alle anderen Mitglieder 100 € 80 €Nutzung eigener Boote 15 € die Mitgliedsnr. gehört ans Boot!Schlüsselpfand für die Erreichbarkeit unserer Angelstrecken (zwei Schlüssel): 25 €Sollten Sie einen Behindertenausweis besitzen (ab 50 % Behinderung brauchen Sie keinenArbeitsdienst mehr zu leisten), dann legen Sie bitte eine Kopie des gültigen Ausweises bei.Ebenso  verhält  es  sich  mit  einer  Bescheinigung  über  eine  Altersrente bzw.  über  einebeamtenrechtliche  Alterspension.  Vorruhestand ist  kein  Grund,  einen Rentnerbeitrag  zuzahlen.  Ähnlich  verhält  es sich  mit  der  Pflicht  zum Arbeitsdienst  zu  erscheinen,  hier  giltgenerell die Anwesenheit beim Arbeitsdienst im Alter von 18 bis einschließlich 69 Jahren.Ein freundliches Petri HeilMichael KubikKassenwartAngelsportverein Wesel e.V. Mitglied im Verband Deutscher Sportfischer e.V. VDSF Nr. 17154 Verbandssparkasse WeselRegistergericht Duisburg Rheinischer Fischereiverband von 1880 e.V. Nr. 20064 IBAN DE95 35650000 0000238345VR 30281 Kreisverband Nr. 21012 BIC: WELADED1WES1. Vorsitzender: Harald König Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Wassersportvereine inWesel – AGWV Stand: 11/2017
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